
 

 

 
 

Angepasste Schutzmassnahmen Sek II/Höhere Bildung 
Maskenregelung an der OdA GS Aargau AG  

 

Sehr geehrte Lernende, Studierende, Teilnehmende 
Sehr geehrte Kursleitende 
Sehr geehrte Bildungsverantwortliche 

 

 

Aufgrund der aktuellen Situation passen wir unser Schutzkonzept an: 

 
Maskenpflicht 

Ab Montag, 16. Januar 2023, ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes während des Unterrichtes 
und im ganzen Gebäude nicht mehr obligatorisch. Wir empfehlen Ihnen, im Unterricht jene Regeln 
einzuhalten, die in Ihrem Betrieb gelten. 

 
Verhalten bei Erkältung und Grippe-ähnlichen Symptomen ohne Fieber 

Sie können an die OdA GS Aargau AG kommen. Sie tragen IMMER eine Maske, auch während der 
Pausen. 

Verhalten bei positivem Corona-Test 

Symptome wie Fieber, Schnupfen, Hals-, Kopf-, Gliederschmerzen und allgemeines Krankheitsgefühl 
→ Sie können während sieben Tagen ab Symptomauftritt NICHT an die OdA GS Aargau AG kommen.  

Nur leichte Symptome, vor allem KEIN Fieber und KEIN Krankheitsgefühl → Sie können an die OdA GS 
Aargau AG kommen. Sie tragen IMMER eine Maske, auch während der Pausen und essen allein. 

Keine Symptome → Sie können an die OdA GS Aargau AG kommen. Sie tragen IMMER eine Maske, 
auch während der Pausen und essen allein.  

Pausenregelung 

Die Pausenzeiten bleiben nach wie vor gestaffelt. 

 

 

Brugg, 12.01.2023 

  

Dr. Esther Warnett 
Geschäftsleiterin 

Peter Haas 
Bereichsleiter Finanzen und Personal 
Stv. Geschäftsleiter 

 


